
TEILNEHMERINFORMATION	
Turnier	am	15.	September	und	vom	18.	–	20.	September	

2020	
	

	

	
	
	
Der	 Reit-	 und	 Fahrverein	 Albersloh	 e.V.	 heißt	 euch	 herzlich	 zu	 unserem	 Septemberturnier	
willkommen.	
	
Unser	 diesjähriges	 Turnier	 wird	 unter	 veränderten	 Bedingungen	 stattfinden.	 Hygiene	 und	
Infektionsschutz	 werden	 zu	 integralen	 Bestandteilen.	 Um	 einen	 ordnungsgemäßen	 Ablauf	
gewährleisten	zu	können,	sind	wir	auch	auf	die	Unterstützung	der	Reiter	und	deren	Begleiter	
angewiesen.	Nachfolgend	finden	ihr	einige	Punkte,	die	unbedingt	beachtet	werden	müssen	
bzw.	durch	in	Kraft	treten	der	neuen	Coronaschutzverordnung	(CoronaSchVO)	im	Hinblick	auf	
die	genehmigte	Ausschreibung	geändert	wurden:		

	
AKKREDITIERUNG	

Jeder	 Teilnehmer	 darf	 max.	 eine	 Begleitperson	 pro	 startendes	 Pferd	 benennen,	 die	 mit	
Kontaktdaten	entsprechend	 vom	Veranstalter	mittels	NeOn	veröffentlichen	Anwesenheits-
nachweis	erfasst	werden.	Der	ausgefüllte	Anwesenheitsnachweis	muss	bei	der	Anreise	dem	
Akkrediteur	ausgehändigt	werden.		
	

Zuschauer	 sind	 in	 begrenzter	Anzahl	 (max.	 300)	 zulässig,	 jedoch	müssen	 auch	diese	 einen	
Anwesenheitsnachweis	erbringen.	Der	Nachweis	ist	mittels	NeOn	veröffentlicht	oder	an	der	
Akkreditierung	erhältlich	und	auszufüllen.		
	
	

ANREISE	

Bitte	 planen	 Sie	 ausreichend	 Zeit	 ein,	 da	 direkt	 an	 der	 Einfahrt	 zum	 Parkplatz	 die	
Akkreditierung	erfolgt.		
	
Navigationsadresse:	Hohe	Ward	5,	48324	Sendenhorst	
Hinweis:	Die	Anreise	erfolgt	am	einfachsten	über	die	Adolfshöhe.			
	
	

VORBEREITUNGSPLÄTZE	

An	den	Springtagen	stehen	1	Vorbereitungsplatz	(mit	Hindernissen)	für	max.	10	Reiter	und	1	
Vorbereitungshalle	 für	die	dressurmäßige	Arbeit	 (ohne	Hindernisse)	 für	max.	10	Reiter	 zur	
Verfügung.	
	

An	dem	Dressurtag	stehen	für	die	Prüfungen	in	der	Reithalle	eine	Abreitehalle	25	x	45	m	max.	
12	Reiter	und	für	die	Prüfungen	die	auf	dem	Außenviereck	stattfinden	ein	Außenabreiteplatz	
25	x	57	m	max.	12	Reiter	zur	Verfügung.	
	

	Auf	den	Vorbereitungsplätzen	 ist	der	gem.	CoronaSchVO	vorgeschriebene	Mindestabstand	
(1,50	m)	unbedingt	einzuhalten.		



	

	

PARCOURSBESICHTIGUNG		

Nur	 in	 Prfg.-Nr.	 1	 Springpferdeprüfung	 Kl.	 A**	 und	 Prfg.-Nr.	 5	 Springpferdeprüfung	 Kl.	 A*	
erfolgt	die	Parcoursbesichtigung	zu	Pferd.	In	allen	weiteren	Prüfungen	findet	sie	zu	Fuß	statt;	
auch	hier	ist	der	Mindestabstand	(1,50	m)	einzuhalten.	
	
	
SIEGEREHRUNG	

Es	 finden	„Kurz-Siegerehrungen“	statt,	d.h.	die	an	1.	bis	3.	Stelle	platzierten	Teilnehmer	 je	
Prüfung/	 je	 Abteilung	 erhalten	 am	 Einritt	 ihre	 Schleife	 und	 ggf.	 Decken	 und	 reiten	
(Mindestabstand	1,50	m)	zur	Siegerehrung	ohne	„Händeschütteln“	mit	Ehrenrunde	ein.	Auch	
für	die	weiteren	Platzierten	halten	wir	Schleifen	an	der	Meldestelle	bereit.		

Die	 Ergebnisse	 aller	 platzierten	 Teilnehmer	 werden	 erwähnt	 und	 werden	 zusätzlich	 unter	
www.equi-score.de	veröffentlicht.	
	
	
MELDESTELLE	

Die	Meldestelle	ist	wie	folgt	erreichbar:	

	 Telefon	 	 0176	/	43293389	

	 Online		 	 http://my.equi-score.com	

	

Die	veröffentlichten	Meldeschlüsse	in	der	Zeiteinteilung	(rot)	sind	unbedingt	einzuhalten.	
	
	
HYGIENEBESTIMMUNG	

In	Hinblick	auf	die	Verhaltenspflicht	im	öffentlichen	Raum,	Personengruppen,	Abstandsgebot	
und	 Mund-Nasen-Bedeckung	 verweisen	 wir	 auf	 die	 Verordnung	 zum	 Schutz	 vor	
Neuinfizierungen	 mit	 dem	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	 (CoronaSchVO)	 in	 der	 zum	
Veranstaltungsdatum	 gültigen	 Fassung.	 Zuwiderhandlungen	 können	 behördlicherseits	 mit	
Bußgeldern	geahndet	werden	und	führen	zum	Ausschluss	von	der	Veranstaltung.		

Bei	unserer	Veranstaltung	heißt	das:	

• Auf	 dem	 Turnier	 ist	 ausdrücklich,	 der	 Mindestabstand	 von	 1,50	 Meter	
einzuhalten.							

• Sollte	es	in	Ausnahmefällen	nicht	möglich	sein,	muss	ein	Mund-Nasen-Schutz	
getragen	 werden	 oder	 ein	 anderes	 wirksam	 schützendes	 Mittel	 eingesetzt	
werden.	

• Das	 Tragen	 eines	 Mund-/Nasenschutzes	 ist	 bei	 Unterschreitung	 des	
Mindestabstandes	 von	 1,50	 Meter	 und	 bei	 Betreten	 von	 geschlossenen	
Räumen	 sowie	 den	 Sanitäranlagen	 Pflicht.	 (Die	 Maske	 muss	 selber	
mitgebracht	werden,	ohne	Maske	kein	Zutritt	auf	das	Turniergelände!)	



	

	

INFEKTIÖSE	ANÄMIE	

Durch	 den	 am	 31.	März	 2020	 neu	 eingefügten	 §	 3	 a	 (Veranstaltungen	mit	 Einhufern)	 der	
Verordnung	zum	Schutz	gegen	die	Ansteckende	Blutarmut	der	Einhufer	(Einhufer-Blutarmut-
Verordnung)	 des	 Bundesministeriums	 für	 Ernährung	 und	 Landwirtschaft	 sind	 Veranstalter	
dazu	verpflichtet,	Informationen	über	die	teilnehmenden	Pferde	zu	erfassen,	aufzubewahren	
und	bei	Bedarf	der	zuständigen	Behörde	vorzulegen.	Jeder	Reiter	muss	deshalb	bei	Online-
Startmeldung	die	Halterdaten	der	Pferde	einmalig	erfassen.			

	

Wir	wünschen	allen	Teilnehmern	und	Begleitern	eine	Gute	Anreise	und	freuen	uns	auf	eine	
sportlich	faire	Veranstaltung!	

	

Alle	Start-	und	Ergebnislisten	findet	ihr	unter		

www.equi-score.com	

	

	


